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GELTUNGSBEREICH BEBAUUNGSPLAN
"AM PLÄRRER" (08.05.2000)

hier: Rodung Wald

Aufweitung Thiersbach
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Geltungsbereich in Abhängigkeit
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IV. HINWEISE
1. BODENSCHUTZ

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB ist auf den sparsamen und schonenden Umgang mit Boden, auch während der
Bauarbeiten, zu achten und die Bodenversiegelung auf das unbedingt erforderliche Ausmaß zu begrenzen.
Bodenarbeiten sind gemäß vorhandener Richtlinien (z.B. DIN 18915) auszuführen.
Unbelastetes Aushubmaterial, insbesondere anstehender Boden ist, soweit möglich, innerhalb des Baugebietes
für den Massenausgleich einzusetzen.

2. BODENFUNDE, BODENDENKMALE
Bei Bau- und Erdarbeiten auftretende Funde von Bodenaltertümern und Denkmälern (z.B. Gefäßscherben,
Knochen, auffällige Häufungen von Steinen, Mauerreste, dunkle Erdverfärbungen) müssen unverzüglich dem
Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege gemeldet werden. Die Fundstelle ist während der gesetzlich
vorgeschriebenen Pflicht unverändert zu belassen (siehe Art. 8 Abs. 1 und 2 BayDSchG).

3. VERSORGUNGSLEITUNGEN
Die Versorgungsleitungen für Fernmeldeanlagen, Rundfunk usw. sollten innerhalb des Planungsbereiches
unterirdisch verlegt werden.

In allen Straßen bzw. Gehwegen sollen geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in einer
Breite von ca. 0,30 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinien der Telekom vorgesehen werden.

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen soll das "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und
Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989; siehe
insbesondere Abschnitt 3, beachtet werden. Wir bitten sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau,
die Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien der Telekom nicht behindert werden.

Die Trassen unterirdischer Versorgungsleitungen sind von Bepflanzung freizuhalten, da sonst die Betriebssicherheit
und Reparaturmöglichkeit eingeschränkt werden. Bäume und tiefwurzelnde Sträucher dürfen aus Gründen des
Baumschutzes (DIN 18920) bis zu einem Abstand von 2,5 m zur Trassenachse gepflanzt werden. Wird dieser
Abstand unterschritten, so sind im Einvernehmen mit der Bayernwerk Netz GmbH geeignete Schutzmaßnahmen
durchzuführen.

Zu beachten sind zudem die Hinweise im „Merkblatt über Baumstandorte und elektrische Versorgungsleitungen
und Entsorgungsleitungen'', herausgegeben von der Forschungsanstalt für Straßenbau und Verkehrswesen bzw.
die DVGW-Richtlinie GW125.

II. HINWEISE DURCH PLANZEICHEN

bestehende Flurstücksgrenzen

geplante Grundstücksgrenze
Höhenlinien im 1 m - Raster mit
Höhenangabe der 5 m - Linie

bestehende Flurnummern201/1

605.00

(Nummerierung nach Planzeichenverordnung 1990 - PlanZV 90)
I. FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

1.

1.3.1.

3.

3.5.

5.

5.1

6.

6.1.

6.3.

ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs.1 Nr.1 des Baugesetzbuches - BauGB, §§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung - BauNVO)

Industriegebiet
(§ 9 BauNVO)

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN
(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

FLÄCHEN FÜR DEN ÜBERÖRTLICHEN VERKEHR UND DIE ÖRTLICHEN HAUPTVERKEHRSWEGE
(§ 9 Abs.1 Nr.11 BauGB)

Überörtlicher Straßenverkehr (Staatsstraßen St2180, St2176)

VERKEHRSFLÄCHEN
(§ 9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)

Öffentliche Straßenverkehrsflächen

Verkehrsflächen besonderer
Zweckbestimmung:
Wirtschaftsweg Bestand/ Erhalt

2. MAß DER BAULICHEN NUTZUNG & NUTZUNGSSCHABLONE

(§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB und § 16 BauNVO)

Art der baulichen Nutzung

GRZ GFZ

BauweiseGebäudehöhe

Dachform Dachneigung

6.3. Verkehrsflächen besonderer
Zweckbestimmung:
Wirtschaftsweg Planung/ Neu

8. IMMISSIONSSCHUTZ
Auf Grundlage des Gutachtens zum Schallimmissionsschutz in der Bauleitplanung gemäß DIN 18005 und DIN 45691 vom Büro
Sorge, Ingenieurbüro für Bauphysik (siehe Anlage Begründung) vom 13.12.2021 werden folgende Festsetzungen zum
Immissionsschutz getroffen:

Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), die die folgenden Emissionskontingente (Basiskontingente) LEK tags ( 6:00 -
22:00 Uhr) und nachts (22:00 - 6:00 Uhr) nicht überschreiten:

Für die in der Planzeichnung festgesetzten Richtungssektoren A bis D, ausgehend vom festgesetzten Bezugspunkt, erhöhen
sich die Emissionskontingente LEK um folgende richtungsabhängige Zusatzkontingente LEK,zus :

GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN

a. DACHGESTALTUNG

· Als Dachform sind nur Flachdächer, sowie flach geneigte Dächer bis maximal 18° zulässig.

· Flachdächer von Hauptgebäuden sind mit einer extensiven Dachbegrünung mit einem Substrataufbau von
mindestens 10 cm zu versehen. Die Dachfläche ist mit einer standortgerechten Gräser-/Kräutermischung
anzusäen oder mit standortgerechten Stauden und Sedumsprossen zu bepflanzen. Alternativ sind auf allen
nicht begrünten Dachflächen PV-Solaranlagen zu installieren. PV-Anlagen sind auch in Kombination mit einer
Dachbegrünung zulässig und dadurch besonders effizient.

· Unbeschichtete Kupfer-, Zink- oder Bleidächer dürfen aus Gewässerschutzgründen nicht ausfegührt werden.

b. FASSADENGESTALTUNG

· Die Verwendung greller Farben (Signalfarben in Anlehnung an die RAL-Farben Nr. 1003 Signalgelb, Nr. 2010
Signalorange, 3001 Signalrot, Nr. 4008 Signalviolett, Nr. 4010 Telemagenta, Nr. 5005 Signalblau, Nr. 6032
Signalgrün), die Verwendung sämtlicher RAL-Leucht- und/oder RAL-Perlfarben sowie die Verwendung
reflektierender und/ oder spiegelnder Fassadenmaterialien ist unzulässig.

· Vor gebäuden mit Fassadenabschnitten mit einer Länge von mehr als 15,00 m ist zur Gliederung eine
Fassadenbegrünung (gemäß Ausführung Begründung) oder eine Verkleidung aus Holz oder eine Montage
von Elementen zur  Gewinnung von solarer Energie mit einer Breite von mindestens 6,00 m vorzusehen.

c. EINFRIEDUNGEN

· Einfriedungen dürfen eine Gesamthöhe von 2,40 m nicht überschreiten. Diese setzt sich zusammen aus
maximal 2,00 m Einfriedung und zusätzlich maximal 0,40 m Übersteigschutz.

· Einfriedungen sind grundsätzlich dem Geländeverlauf anzupassen. Massive Einfriedungen (z.B. Gabionen,
Mauern) sind unzulässig. Einzige Ausnahme bilden Stützmauern zur Abfangung der Höhenunterschiede
gemäß Festsetzung Nr. 5.

· Kunststoffverkleidungen für Einfriedungen sind unzulässig.

9.

WERBEANLAGEN
· Werbeanlagen an Gebäuden und baulichen Anlagen dürfen nicht über die Fassadenoberkante hinausragen.

Bautechnisch relevante, freistehende Werbeanlagen sind bis zu einer Höhe von 5,00 m über dem Gelände
zulässig.

· Werbeanlagen mit wechselndem oder bewegtem Licht sowie Lichtreklamen mit grellen Farben oder
Farbmischungen und akustische Werbeanlagen sind unzulässig.

· Werbeanlagen dürfen grundsätzlich nur am Ort der eigenen Leistung errichtet werden. Innerhalb der
Anbauverbotszone sind werbende oder sonstige Hinweisschilder unzulässig. Außerhalb der Anbauverbotszone
sind sie so anzubringen, dass die Aufmerksamkeit des Kraftfahrers nicht beeinträchtigt wird (§ 1 Abs. 6 Nr. 9
BauGB) und sie müssen am Ort der Leistung stehen. Die Außengestaltung ist dem Landschaftsbild
anzupassen.

10.

1. Der Zweckverband "Gewerbepark Am Plärrer" hat in der Sitzung vom 19.07.2022 die
Aufstellung des Bebauungsplanes "Interkommunaler Gewerbepark A93, Thiersheim - Wunsiedel,
Ost" beschlossen.

2. Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 19.07.2022 wurde mit der Begründung
gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 16.08.2022 bis 16.09.2022 öffentlich ausgelegt. Die
Bekanntmachung erfolgte am 04.08.2022.

3. Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 19.07.2022 wurden die Behörden
gem. § 4 Abs. 2 BauGB und benachbarte Gemeinden gem § 2 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
16.08.2022 bis 16.09.2022 beteiligt.

4. Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom xx.xx.xxxx wurde mit der Begründung
gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx öffentlich ausgelegt. Die
Bekanntmachung erfolgte am xx.xx.xxxx.

5. Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom xx.xx.xxxx wurden die Behörden
gem. § 4 Abs. 2 BauGB und benachbarte Gemeinden gem § 2 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx beteiligt.

6. Der Zweckverband "Gewerbepark Am Plärrer" hat mit Beschluss vom xx.xx.xxxx die Aufstellung
des Bebauungsplanes "Interkommunaler Gewerbepark A93, Thiersheim - Wunsiedel, Ost" in der
Fassung von xx.xx.xxxx als Satzung beschlossen.

Wunsiedel, _____________________ _________________________________
Zweckverbandsvorsitzender

7. Ausgefertigt

Wunsiedel, _____________________ _________________________________
Zweckverbandsvorsitzender

8. Der Bebauungsplanes wurde am ________________ gem. § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich
bekannt gemacht. Der Bebauungsplan ist damit wirksam.

Wunsiedel, _____________________ _________________________________
Zweckverbandsvorsitzender

VI. VERFAHRENSVERMERKE

BEGRÜNDUNG

V. WEITERE UNTERLAGEN ZUM BAULEITPLANVERFAHREN
Valentin Maier Bauingenieure AG

in der Fassung vom 19.07.2022

LÄRMGUTACHTEN
"SCHALLIMMISSIONSSCHUTZ IN DER BAULEITPLANUNG"

Wolfgang Sorge, Ingenieurbüro für Bauphysik
in der Fassung vom 13.12.2021

GEOTECHNISCHES GUTACHTEN PIEWAK & PARTNER GMBH
in der Fassung vom 25.11.2021

9.

9.

9.

10.

10.1.

12.

12.2.

13.

13.1.

GRÜNFLÄCHEN
(§ 9 Abs.1 Nr.15 und Abs.6 BauGB)

Private Grünflächen

Öffentliche Grünflächen Straßenbegleitgrün

WASSERFLÄCHEN UND FLÄCHEN FÜR DIE WASSERWIRTSCHAFT, DEN HOCHWASSERSCHUTZ
UND DIE REGELUNG DES WASSERABFLUSSES
(§ 9 Abs.1 Nr.16 und Abs.4 BauGB)

Wasserflächen

FLÄCHEN FÜR DIE LANDSCHAFT UND WALD
(§ 9 Abs.1 Nr.18 und Abs.6 BauGB)

Flächen für Wald

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MAßNAHMEN UND FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN
ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT
(§ 9 Abs.1 Nr.20, 25 und Abs.6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs.1 Nr.20 und Abs.6 BauGB)

10.2. Umgrenzung von Flächen für
die Wasserwirtschaft, den
Hochwasserschutz und die
Regelung des Wasserabflusses

HWSM Zweckbestimmung:
Hochwasserschutzmaßnahmen (Gewässerausbau)

Potentielle Ausgleichsflächen

(Ausgleichs- und Kompensationsflächen derzeit noch in Abstimmung)

III. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG

Eingeschränktes Industriegebiet  gem. § 9 BauNVO

Industriegebiete dienen ausschließlich der Unterbringung von Gewerbebetrieben, und zwar vorwiegend solcher
Betriebe, die in anderen Baugebieten unzulässig sind.

Zulässig sind gem. § 9 Abs. 2 BauNVO:
· Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe
· Tankstellen ohne fossile Brennstoffe

Nicht zulässig sind:
· Ausnahmsweise zulässige Nutzungen gem. § 9 Abs. 3 BauNVO
· Lagerplätze als selbstständige Anlagen (z.B. Logistiker, Lagerhäuser)
· Öffentliche Tankstellen mit fossilen Brennstoffen
· Freiflächen-PV-Anlagen

Zulässig sind nur solche Vorhaben (Betriebe und Anlagen), die die unter Ziffer 8 festgesetzten
Emissionskontingente einhalten.

5.

FLÄCHEN FÜR KFZ-STELLPLÄTZE UND EINFAHRTEN
(§ 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. §§ 12 und 23 BauNVO)
· Im Rahmen des Bauantrages ist von den Eigentümern nachzuweisen, dass ausreichend Stellplätze auf dem

Grundstück vorhanden sind. Die Vorgaben der Bayerischen Bauordnung (BayBO) sowie der Garagen- und
Stellplatzverordnung (GaStellV) sind entsprechend zu beachten!

· Stellplätze und Garagen, sowie Grundstückszufahrten sind so anzulegen, dass Ein- und Ausfahrtsbereiche zu
öffentlichen Verkehrsflächen je Grundstück nicht breiter als 12,00 m sind.

· Je 10 Stellplätze ist ein heimischer Laubbaum in direkter Zuordnung zu den Stellplätze zu pflanzen. Bei
Baumpflanzungen zwischen Stellplätzen ist eine Baumscheibe von min. 5 x 2,5 m vorzusehen und ein
Anfahrschutz zu installieren. Die Anzahl der Bäume, die den Stellplätzen zugeordnet sind, ist auf die
erforderliche Gesamtzahl an Baumpflanzungen (siehe 6.c.) anrechenbar.

7. MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND
LANDSCHAFT (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

a. BEFESTIGTE FLÄCHEN

· Befestigte Flächen für Zufahrten, Stellplätze etc. sind auf das unbedingt notwendige Maß zu reduzieren. Die
zum Nachweis erforderlichen Stellplätze für die Baugrundstücke, sowie Kundenparkplätze, sonstige
Stellflächen und Lagerflächen sind, sofern bautechnische Erfordernisse dem nicht zwingend entgegenstehen,
in versickerungsfähiger Bauweise (z.B. Rasengittersteine) auszubilden.

· Unbebaute Flächen, die nicht als Arbeits- oder Lagerflächen und für Zufahrten erforderlich sind, sind als
extensive Grünflächen anzulegen und zu unterhalten.

· Zur Förderung des Artenreichtums sind vegetationsfreie oder -arme Kies- oder Splittbeete unzulässig.
b. PFLANZGEBOTE

· Auf den Baugrundstücken ist zusätzlich zur Eingrünung pro 250 m² befestigter Grundstücksfläche mindestens
ein zukunftsfähiger, klimatoleranter Laubbaum der Qualität H, 3xv, STU 14-16 zu pflanzen.

· Ausfallende Gehölze sind spätestens in der folgenden Vegetationsperiode nachzupflanzen. Die
Nachpflanzungen haben den Güteanforderungen der entfallenen Bepflanzung zu entsprechen.

c. EINGRÜNUNG

Die dargestellte Ortsrandeingrünung mit einer mindesten 6 m breiten, vierreihigen Hecke der Qualität
vStr, 100-150, oB und Pflanzung im Herbst, Raster 1,5 x 1,5 m umzusetzen. Folgende Arten werden
vorgeschlagen: Schlehe, Weißdorn, Hasel, Holunder, Kornelkirsche, Weide, Feld-Ahorn, Hartriegel, Wildrosen,
Liguster.

d. AUßENBELEUCHTUNG

Außenbeleuchtungen sind insektenfreundlich auszuführen. Zeitdauer, Beleuchtungsflächen und
Beleuchtungsstärken sind auf das unbedingt erforderliche Maß zu reduzieren.

e. PV-SOLARANLAGEN

Ab einer Dachfläche von 200 m² je Gebäude sind auf mindestens 50 % der Dachfläche PV-Solaranlagen zu
installieren.

(§ 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 16 BauNVO)
MASS DER BAULICHEN NUTZUNG2.

a. Grundflächenzahl (GRZ) gem. § 19 BauNVO: 0,8

Die Grundflächenzahl gibt an, wieviel m² Grundfläche je m² Grundstücksfläche im Sinne des  § 19 Abs. 3
BauNVOzulässig sind.

Geschossflächenzahl (GFZ) gem. § 20 BauNVO: 1,6

Die Geschossflächenzahl gibt an, wieviel m² Geschossfläche je m² Grundstücksfläche im Sinne des § 19 Abs.
3 BauNVO zulässig sind.

b. Bauweise gem. § 22 BauNVO: a - abweichende Bauweise

In dem Baugebiet wird gem. § 22 Abs. 4 BauNVO eine von § 22 Abs. 1 BauNVO abweichende Bauweise
festgesetzt. Innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind Baukörper ohne Längenbegrenzung
zugelassen.

c. Gebäudehöhe gem. § 9 Abs. 3 BauGB: 20,00 m

Die Gebäudehöhe ist von der Oberkante des Erdgeschossfertigfußbodens (OK FFB EG), bis zum obersten
Gebäudeabschluss (z.B. Attika oder First) zu messen.

(§ 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 9 BauNVO)

4.

ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

· Die im Plan festgesetzten Baugrenzen gelten als Mindestabstand zu den öffentlichen Verkehrsflächen und
angrenzenden Grundstücksgrenzen.

· Werden nach Art. 6 BayBO größere Abstandsflächen notwendig, so gelten die Vorschriften der BayBO
vorrangig.

· Entlang der Staatsstraßen ist entsprechend der Planzeichnung eine Bauverbotszone gem. BayStrWG von 20 m
Tiefe, gemessen vom äußeren Fahrbahnrand, einzuhalten.

· Im Einmündungsbereich der Staatsstraßen sind Sichtdreiecke eingetragen. Diese Freihaltezonen sind von
sichtbehindernden Gegenständen aller Art, auch Anpflanzungen, mit einer Höhe von mehr als 80 cm über
der angrenzenden Fahrbahn, freizuhalten. Ausgenommen davon sind Hochstammbaumpflanzungen.

GELÄNDEPROFILIERUNG
(§ 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. §§ 12 und 23 BauNVO)

· Geländeangleichungen in Form von Auffüllungen und Abträgen sind nur im notwendigen Umfang zulässig.

· Die Höhenunterschiede im Gelände sind auf dem eigenen Grundstück terrassenförmig oder durch
Böschungen anzulegen und ausreichend zu befestigen. Das abgetragene Material ist im größtmöglichen
Umfang auf dem Gelände wiederzuverwenden.

· Die notwendigen Auffüllungen dürfen nicht über das Niveau der bestehenden Erschließungsstraße
hinausragen.

· Stützwände dürfen nur entlang der Straßenverkehrsflächen bis zu einer maximalen Höhe von 2,00 m errichtet
werden und sind ab einer Höhe von 1,00 m durch einen Versatz von mindestens 0,80 m und einer
Bepflanzung zu gliedern. Sie sind außerdem ohne Beton, z.B. als trockenen Natursteinmauern oder Gabionen
auszubilden.

6. OBERFLÄCHENWASSERBEHANDLUNG

· Anfallendes Oberflächenwasser ist möglichst auf dem eigenen Grundstück zu verwerten, versickern oder
zurückzuhalten. Überschüssiges, unverschmutztes Niederschlagswasser darf nur in dafür zugelassene
öffentliche Anlagen (Regenwasserkanalisation, Regenwassergraben) eingeleitet werden.

· Vor der Einleitung in die öffentlichen Entwässerungseinrichtungen ist Niederschlagswasser von Flächen mit
mittlerer bis starker Verschmutzung einer geeigneten Behandlungsanlage zuzuführen. Entsprechende
Nachweise gemäß DWA-Merkblatt M 153 sind im Rahmen des Bauantrages vorzulegen. Es wird empfohlen,
belastetes Niederschlagswasser in separaten Kanalnetzen zu sammeln und vorzubehandeln.

· Das entsprechende Rückhalte- und Versickerungsvolumen auf den privaten Grundstücken ist im Rahmen des
Bauantrages abzustimmen. Das Rückhaltevolumen kann in Form von Versickerungs- und Rückhaltemulden,
Mulden-Rigolen-Anlagen, Regenrückhaltebecken, auch in Kombination mit Zisternen oder in einer sinnvollen
Kombination der vorgenannten Anlagen, bereitgestellt werden. Abläufe und Notüberläufe der vorgenannten
Anlagen sind an das Regenwassersystem anzuschließen.

· Die höchstzulässige Drosselspende bei der Einleitung der privaten Rückhalteanlagen in öffentliche
Regenwasserbeseitigungsanlagen ist ebenfalls im Rahmen des Bauantrages nachzuweisen. Es gelten die
aktuellen anerkannten Regeln der Technik.

3.

15.

15.8.

15.13.

SONSTIGE PLANZEICHEN

Umgrenzung von Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind
(§ 9 Abs.1 Nr.10, Nr.24 und Abs.6 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs.7 BauGB)

Bauverbotszone (innerhalb 20 m
ab äußerem Straßenrand der
Staatsstraße bzw. 70 m im Radius
des Windrades)

Baubeschränkungszone
(innerhalb 40 m ab äußerem
Straßenrand der Staatsstraße)

Von Bebauung freizuhaltende Flächen (Sichtdreiecke)

Bezugspunkt für Festsetzung der Zusatzkontingente
mit Richtungssektoren

15.6. Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen
(vgl. textliche Festsetzung Nr. 8)
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PLANTEIL

95707 Markt Thiersheim
AUFSTELLUNG DES BEBAUUNGSPLANES

INTERKOMMUNALER GEWERBEPARK A93,
THIERSHEIM - WUNSIEDEL, OST

1 : 2:000 SCHREIBER

UNTERSCHRIFT DATUM UNTERSCHRIFT

0.61 m²

19.07.2022

19.07.2022

19.07.2022

1

DATUM

AUFSTELLUNG DES BEBAUUNGSPLANES

INTERKOMMUNALER GEWERBEPARK A93,
THIERSHEIM - WUNSIEDEL, OST

VALENTIN MAIER BAUINGENIEURE AG
GROSSE BAUERNGASSE 79, 91315 HÖCHSTADT /A.
TELEFON 09193/50151-0, FAX 09193/50151-50

SANKT JOHANN 10, 91056 ERLANGEN
TELEFON 09131/407500, FAX 09131/ 407544

PLANUNGSPHASE

GEPR.

ENTW.

PLANFLÄCHE

PROJEKT-NR.

UNTERLAGE

MAßSTAB

212860

ZWECKVERBAND "GEWERBEPARK AM PLÄRRER"
INTERKOMMUNALER GEWERBEPARK
THIERSHEIM - WUNSIEDEL, AM PLÄRRER, A93
MARKTPLATZ 6

95632 WUNSIEDEL

THIERSHEIM

SCHEIDIG

FRÜHZEIITIGE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT GEM. § 3 ABS. 1 BAUGB,
DER BEHÖRDEN GEM. § 4 ABS. 1 BAUGB UND DER NACHBARGEMEINDEN
GEM. § 2 ABS. 2 BAUGB
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